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_ Bekanntmachung.
Besitzer von Rebpslanzungen in hiesiger

- «arkmis werben auf Lie Schädlichkeit des an
^ « eben vorkommenden Pilzes Peronospora
'ricola Falscher Mehltau genannt , aufmerksam

tritt gewöhnlich Anfang August , oft
. im Juli auf und macht sich dadurch

Merklich, baß auf der Oberseite der Rebenblät-
M,,lblich verschwommene Flecken entstehen,
!̂ iihe in ihrer Ausdehnung schnell zunehmen und

nach braun werdest. Die mit dem
25: Mästeten Blätter fallen rasch ab , wodurch
l-, «Reife der Trauben verhindert wird . Auch
jS Beeren selbst werden vom Pilze ergriffen

schrumpfen dann ein.
" Line Wandtafel mit Beschreibung und Ab-
aiimna des Pilzes ist im Rathaus , vor Zimmer
£ 44  ausgchÄigt.
■■ein  vorzügliches Mittel gegen die Perono-
. ^ sitzt man in dem Bespritzen der Rebstöcke

u einer Lösung, die aus 3 Kilogramm frisch
"buntem Kalk und 2 Kilogramm Kupfervitriol
• mo Liter Wasser besteht. Dian hängt das
»»nkervitriol in einem Säckchen über Nacht in
•wn Teil des Wassers, damit es sich auflöst. und
E mit einen« andern Teil des Wassers den
‘i' ,« *5  um dann beide Lösungen nach dem Er-

des Kalkwassers mit dem Reste der ge¬
lten Waffermenge zu vermischen. Diese blau-
^ FlMskeit sollte entweder vor oder sogleich
Lt scr  Blute angewenöet und 4 Wochen darauf
üm neuem gebraucht werden. Das Mittel wirkt
«Hiervativ und hält die Krankheit von den Reben

Darum sollte man mit dem Bespritzen nicht
«Un . bis sich der Pilz bereits bemerkbar macht.
Zk  Spritzen sind diejenigen von Allweiler in
«-iwlsszell«Badens und von Bermorel rn Bille-
Lch «Rböne, in Frankreich.
' - ind die Triebe und Blättchen der Reben noch
(.i,r iutM, so nehme man »um ersten Bespritzen

. Vorsicht halber die doppelte Menge Wasser.
vermeide man es, bei vollem Sonnenscheine

arbeiten. Ein drittes Bespritzen im August
^iÄ nur bei besonders heftigem Auftreten des
Pilzes nötig sein.

Wiesbaden, den 7. Juni 1912.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Montag, den 1». Juni d. Js „ nachmittags , soll

iw Grasnubling von verschiedenen Grundstücken
ie dm Distrikten Kuvierbers und Mübltal — ca.
tz Morgen— an Ort und Stelle öffentlich meist-
-ieiend versteigert werden.

Zusammenkunft nachmittags 4 Uhr vor der
men Brauerei an &er Main,erstratze.

Wiesbaden, den 30. Mai 1912.
34869 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Flucktlinicnplan über die Festsetzung eines

tzuMNeiis an der Nordseitc der Hildastratze hat
föt Zustimmung der Ortspolizeibehörde erhalten
»ichwird nunmehr im Rathaus, 1. Obergeschoß.
"unter Nr. 38a innerhalb der Dienststunden zu
..iermaMs Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 des Fluchtlinien -Gesetzes
12. Juli 1875 mit dem Bemerken hierdurch
mt gemacht, daß Einwendungen gegen den
l innerhalb einer vierwöchigen, am 10. Juni
beginnendenund mit Ablauf -des 8. Juli

1912 endigenden Ausschlutzfrist beim Magistrat
Äristlich anzubringen sind.

Wiesbaden, den 4. Juni 1912.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Danuerstag , üen 13. Juni d. Js ., nach-

HB , soll die Grasnutzung von perschie-
>en Grundstücken im Walkmühltal,
Aersloch, Rödern und in den beiden

kantagen links und rechts der Platter-
h°>riiee öffentlich meistbietend versteigert
uden.
Zusammenkunft wächmittags5 Uhr an

. »kr Aarstraße vor der Schleifmühle.
Wiesbaden, den 4. Jnni 1912. 34676

__ Der Maaritrat.
Bekanntmachung.

Mittwoch, den 12. Juni d. Js ., vormittags,
Grasnutzung von verschiedenen Grund-

. m den Distrikten „Alterweiher . Hellkund,
,°«rg. Himmelswies, Adamstal und Nonnen-
, 7̂ ca. 14 Morgen — an Ort und Stelle

4"®meistbietend versteigert werden.
Mimmenkunft vormittags 11 Uhr vor dem

Platterstratze Nr . 73, Restauration Daniel.
Wiesbaden, den 39. Mai 1912.

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
[j . den 11. Juni d. Js ., nachmittags,Grasnutzung von verschiedenen Grund-

m den Distrikten „Allersberg , Brühl,
und Schöne Aussicht" an Ort und

MEich meistbietend versteigert werden.
Miuienkunft nachmittags 5 Uhr an der
^crgerstratze vor der Kronenbrauerei,

^baden, den 39. Mai 1912.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
w iRSM*4t<r dbilipp Veldenz, geboren am

»u Singhofen , und dessen Ehefrau
9j., ^ cb. Pohl, geboren am 2. Dezember 1882

faT**' entziehen sich der -Fürsorge für ihr
es aus öffentlichen Mitteln unter-

muß.
suchen um Mitteilung ihres Aufenthalts,

den 4. Juni 1912. 34680
*** Magistrat— Armen-Lermaltnug.

Bekanntmachung.
Um Angabe des Aufenthalts folgender Personen

welche sich der Fürsorge für hilfsbedürftige Angehörige
entziehen, wird ersucht:

I . der ledigen Anna Baum , geboren am
2. Oktober 1884 zu Wispcr. — 2. des Büffetiers
Albert Berger, geboren am 25. Februar 1872
zu Feuerbach. — 3. des Schlossers Georg
Berghof, geboren am 20. August 1871 zu
Wiesbaden. — 4. der ledigen Emma Best,
geboren am 25. 9. 1883 zu Baden-Baden. —
5. des Taglöhners Joh . Bickert »geb. am 17. 3. 1866
zu Schlitz. — 6. der ledigen Dienstmagd Karoline
Bock, geb. am 11. Dez. 1864 zu Weilmünstcr. —
7. der ledig. Dicnstmagd Anna Bongartz , geb.
am 4. 3. 1887 zu Mainz. — 8. der ledigen An-
tonietta Bruisma , geb. am 9. 10. 1886 zu
Grafenhage. - 9. des Buchhalters Karl Buch,
geb. am 29. 4. 1880 zu Niederhofheim. —10. des Tag¬
löhners Peter Decker, geb. am 22. Januar 1874 zu
Bielefeld. — 11. des Taglöhners Albert Dietrich,
geb. am 24. 11. 1870 zu Gräfendornau . — 12.
der Witwe Konrab Ernst , Tina geb. Flöcks , geb.
am 18. April 1874 zu Frankfurt a. Main . —
— 13. des MLHlenbauers Wilh . Fahh , geb. am
9. Jannar 1868 zu Oberossleiüen. — 14. des Tag-
löhner! Max Gaebel »geh. am 22. 6. 1876 zu Brieg.—
15. der geschiedenen Ehefrau des Albert August
Gotthardt, Susanne geborene Heinickel» ge¬
boren am 29. Januar 1873 zu Germersheim. —
16. des Fuhriuanns Wilhelm Grnber , geboren am
27. 5. 1864 zu Eschenhahn. — 17. des
Zimmermädchens Katharina Grünling , geboren
am 26. Septbr . 1882 zu Dürmersheim. — 18. der
Ehefrau des Kellners Edmnnd Held » Maria , geb.
Körle, geb. 19. März 1879 zu Hagen. - 19. Klara
Hermann» geboren am 31. 3. 1889 zu Wiesbaden.
— 20. Josef Hundler » geboren am 9. II . 1881
zu Görsroth . — 21. der geschiedenen Ehefrau des
Schreiners Peter Jung , Pauline geb. Fischer, geb.
am 11. 12. 1882 zu Neckartheilfingen. — 22. des
Taglöhners Karl Junker , geb. am 5. 12. 1878
zu Limbach. — 23. August Keim , geb. am 29.
5 1873 zu Bierstadt — 24. des Schlosscrgehilfeu
Wilh. Klees, geb. am1. 2. 1878 zu Bessenbach. - 25.
der led-Anna Klein , geb. am 25. 2. 1882 zu Ludwigs¬
hafen. — 26. des Kutschers Ernst König , geb.
am 30. Sept 1883 zu Wiesbaden. — 27. des Schuh¬
machers Wilhelm Krüger , geb. am 27. 2. 1864 zu
Kirn. — 28. des Fuhrmanns Josef Kubicki,
geboren am 5. März 1873 zu Gnesen. — 29.
Albert Küppers» geboren am 17. 12 1865 zu
Königswinter. - 30. Christian Küster , geh.
am 7. 1. 1875 zuDüsseldors. — 31. des Glasreinigcrs
Heinrich Knhmann, geb. am 16.6.1875 zu Biebrich.
—32. der Plätterin Anna Kujak , geboren am 15.
10 1876 zu Sommin . — 33. des Kürichners Otto
Kunz, geb. 6. 9. 1883 zu Aussig. —34. des Rcstanra-
tcurs Adam Lapp , geb. am 1. September 1881 zu
Weisel. — 35. des Reisenden Bruno Leistner,
geboren am 23. 11. 1866 zu Raußc. — 36. des
Taglöhners Adolf Lcwalter , geboren am
19. September 1873 zu Wembach. — 37.
des Tapcziercrgchilfen Wilhelm Mahvach , gehör,
am 27. März 1874 zu Wiesbaden. — 38. der
ledigen Ludiska Marschall , geboren 24. Nov
1877 zu Bauerbach. — 39. des Taglöhuers Karl
Müller, geb. am 17. 10. 1868 zu Mayen— 40 des
RhabannS Nauheimer, geboren am 28. 8. 1874 zu
Winkel. — 41. der Schneiderin Gertriidc
Nergcr, geboren am 12. 9. 1887 zu Filehnc.
— 42. des Kaminbauers Wilhelm Reicharvt»
geboren am 26. Juli 1853 zu Aschersleben
— 43. des Tapezierergchilfen Otto Reitzner,
geb. am 3. März 1885 zu Altenau. — 44. Dienstiuagd
Berta Rühmling , geb. am 30. 5. 1884 zu Ncuioan-
drum. — 45. Wilhelm Schilling , geboren am 18
November 1866 zu Wiesbaden. — 46. des Installa¬
teurs Heine . Schryieder , geb am 17. März 1872 zu
Krotzingen. — 47. des Fuhrmanns Karl Schmidt,
geboren am 24. 5. 1856 zu Colmar i. E. —
48. der ledigen Anna Schneidcrreit , geboren am
27. Dezember 1881 zu Ablau. — 49. der ledigen
Karoline Schäffler, geb. 20. 3. 1879 zu Weil-
urüuster. — 50. des Kutschers Max Schönbaum,
geb. am 29. Mai 1877 zu Obcrdollendorf. — 51. der
Dieustmagd Anna Theobald , geb. am 3 Januar
1886 zu Frankfurt a. M. — 52. Johann Belte , geb.
am 31. Juli 1872 zu Karlsruhe. — 53. des Taglöh¬
ners Christ . Vogel , geboren am 9. September
1868 zu Weinberg. — 54. der Elise genannt Lucia
Völker, geboren am3. März 1882 zu Marburg. —
55. der Büffcticre Marie Weischedel , geb. am
8. September 1894 zu Mainz. — 56. des Agenten
Michael Wirth , geb. am 16. 3. 1854 zu Geroda.

Wiesbaden, den 1. Juni 1912. (34675
Der Magistrat. A-menvcrwaltuna.

Bekanntmachung.
Der Frachtmarkt beginnt während der

Sommermonate (April bis einschließlich Sep¬
tember ) um 9 Uhr vormittags.

Wiesbaden , den 27. März 1912.
34778 _ Stadt . Akzise-Amt.

Verdingung.
Die Herstellung von ca. 170 lfd. Meter eiserner

Einsriedigung um Gartenanlagen soll unter hie¬
sigen Schlossermeistern im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnung können
während der Vormittags -Gienststunden gegen
Barzahlung von 50 'S  von der städt. -Gartenver¬
waltung Rheinstraße 10II . bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „Ein¬
friedigung " versehen« Angebote sind spätestens bis

Samstag , den 15. Juui 1912,
vormittags 11 Uhr,

hierher «inzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter oder der
mit schriftlicher Vollmacht versebcnen Vertreter.

Nur di« mit deni vorgeschriebenenun-b ausge¬
füllten Formular eingereichten Angebote werden
bei der Zuschlagserteilung berücksichtigt.

Zuschlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden. 4. Juni 1912.

84772a. Städt . Garteuverwaltnna

Städtische
Säuglings - MilÄ - Anstalt.

Trinkfertige Säuglingsmilch die Tagesvor-
tiou für 22 Pfennig erhält jede minder¬
bemittelte Mutter am das Attest jedes Arztes in
Wiesbaden.

Abgabesteüe» sind errichtet:
1. in der Allgemeinen Poliklinik. Helenenstr. 21.
2. in der Augenheilanstalt für Arme, Kapellen-

straß« 32. ,
3. im Christlichen Hosviz, Oranienstraße 53,
4. in dem Hospiz zum bl. Geist, Friedrichstr . 24,
5. in der Drogerie Schlemmer, Westendstr. 36.
6. in der Drog . Svielmann , Scharnhorststr . 12,
7. in der Kaffeeballe, Marktstr . 13.
8. bei Kaufmann M. Rathgeber , Moritzstr . 1,
g. in der Krippe, Gustav-Aöolfstr. 20/22,

10. in der Paulinenstiftung , Schiersteinerstr . 31,
11. in der Speiseballe „Blaues Kreuz", Sedan¬

platz 5,
12. in dem Städt . Krankenhaus , Schwalbacher-

straß« 62,
13. in dem Städt . Schlachthaus, Schlachthaus¬

straße 57 und
14. in dem Wöchnerinnen-Asyl, Schöne Aus¬

sicht 34.
Bestellungen isind gegen Ablieferung des At-

testes dort zu machen.
Unentgeltliche Belehrung über Pflege und

Ernährung der Kinder und Ausstellung voll
Attesten erfolgt in der Mütterberatungsstelle
(Marktstraße 1/3) Dienstags . Donnerstags und
Samstags , nachmittags von 5 bis 6 Uhr.

Bemittelte Mütter erhalten die Milch gegen
Einsendung des ärztlichen Ältestes bei der Säug-
lingsmilchanstalt , Schlachtbausstraße 24 frei ins
Haus geliefert , und zwar:

Nr . l der Mischung zum Preise von 10 Psg.
für die Flasch«: Nr . II der Mischung zum Pr ?ise
von 12 Psg. für die Flasche: Nr . III der Mischung
zum Preise von 14 Psg. für die Flasche; Nr . IV
der Mischung zum Preise von 14 Psg. für die
Flasch«.

Wiesbaden, den 28. Avril 1912.
Der Magistrat.

Auszug aus der Straßcnpolizei -Verordnung für
den Stadtkreis Wiesbaden vom 10. Oktober 1910.

8 86. '
4. Kindern unter 10  Jahren , welche sich nicht

in Begleitung erwachsener Personen befinden, so¬
wie Dienstboten oder Personen in unsauberer
Kleidung ist die Benutzung der in den öffentlichen
Anlagen und Straßen aufgestellten Ruhebänke,
welche die Bezeichnung „Stadt Wiesbaden" oder
„Kurverwaltung " tragen , untersagt.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 10. Avril 1912. 34580

Der Magistrat.

Bei den örtlichen Prüfungen von Hausent-
wässerungs-Anlagen wurde mehrfach wahrge-
nom-men, -daß -die Wasserversch-lüss-e unter den
Küchenspülsteiiien. Badewannen und sonstigen
Ausgüssen, die sogenannten Bleisyvbons , unge-
nüg-end vereinigt iverden. Das Aufsteigen schlech¬
ter , g-esundsschädlicher und übelriechender Lurt
aus den in den Svvbons -sich-ansamm-elnden, in
Fäulnis übergehenden Stoffen , ist die Folge
hiervon.

Es wird -deshalb -auf die Wichtigkeit und Not-
wendrgk-eit einer guten Reinhaltung -der Wass-er-
verschlüsse unter den Spülsteinen und Ausgüssen
hingewiesen. Die Reinigung soll in der Regel
monatlich 1—2 mal vorgenommen und dabei wie
folgt verfahren werden:

Nachdem man zunächst in den Svvhon von
oben heißes Wasser -eingegosseil bat, um die Fett¬
ansätze zu lösen, stellt man unter den S -yphon
einen leeren Eimer , öffnet durch Aufdrcbeir mit
einer -gewöhnliche>r Zange oder einem andern ge¬
eigneten Werkzeug, die am tieftt-en Punkte des
Wasserverschlusses angebrachte Schraube, und
reinigt durch die entstandene unter « Oeffnung,
am besten mit -einer geeigneten biegsamen Bürste
mit Drabtstiel , durch mehrmaliges Auswisch-en
die 'gekrümmten Rohre. Der Kopf der Schraube
ist ebenfalls von Schmutzbcstand-tcrlen zu -befreien.
Nach Schließung der Schr-aubenöffnung gieße
man eine g-enüg-end-e Menge heißes Wasser in die
Ablanföffnung des Spülsteins oder AblaurbeckenS.
damit die etwa noch zurückgebliebcnen Schmutz-
teile aus dem Wasscrverschlusse entfernt werden.

Ten Inhalt der unter den Wasserverschluß
ausgestellten Eimer schütte man in das Klosett.

Wiesbaden. 5. Juni 1912.
34776 Städtisches Kanalbauamt.

Bekanntmachung '
betr . die Abhaltung -von Waldf-esten im hiesigen

Gemeindewalid«-
1. Die Benutzung von Plätzen im städtischen

Wald zur Abhaltung von Waldfesten wird 'Ver¬
einen und Gasellschaften nur unter der Vor¬
aussetzung gestattet, daß sie unter sich geschlos.
sen bleiben.

In allen etwaigen Ankündigungen wie in
Zeitungen , Maueranschlägen usw. muß beson¬
ders hervergchoben werden, daß Speisen und
Getränke an nicht zum Verein gehörige Personen
nicht abgegeben weckien.

Ferner ist jeder feiernde Verein verpflichtet,
ait  leicht bemerkbaren Stellen a«r und ,nf dem
betr . Waldsestplatze — auch bei den Bierzapf-
stellcn — vorschriftsmäßige Plakate an den von
zur Beaufsichtigung etwa beorderten Akzi'e- oder
Wald- pp. Schutzbeamten bezeichncien Stellen
auszrchängrn mit der Aufschrift:

„Speise » und Getränke werden nur an
zum . . . . — folgt Namen des Vereins

— . . . . Vereine gehörige Personen ab¬
gegeben."

Die Plakate müssen in großer deutlich erkenn-
I barer Schrift «<ch Armee ft ung des Atziieamis

'Nütz -rhakb des FestplatzeS dürfen weder Pia.
faic angebracht, noch Brermarken ustv. vertriebe»
oder auf sonstige Weise Gäste angelockt werden.

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die
obigen Vorschriften unterwirft sich der Verein
tezw. die Gesellschaft einer vom Magistrat unter
Ausschluß des Rechtsweges festzusetzenden und i::i
Vevwaltungsztoangsverfahreir einziehbaren Ver¬
tragsstrafe von 50 M. Ferner wird dem zuwider-
handelnden Verein usw. in der Folgezeit die Er¬
laubnis zur Benutzung von Plätzen im städti¬
schem Wald in der Regel versagt.

2. Jeder Festplatz wird für einen Tag nur ei.
nem Verein zur Verfügung gestellt; eS ist also
nicht erlaubt , daß zwei oder mehr Vereine gleich¬
zeitig einen Fcjtplatz benutzen.

3. Die Erlaubnis wird nur für folgende Plätze
erteilt:

a) an Sonn - und gesetzlichen Feiertagen:
1. auf dem Glasberg,
2.  auf der Himmelswisse,
3. im Etchelgarlen,
4. unter den Herreneichen,
5. im Distrikt Kohlheck,

laus diesen Plätzen dürfen Tische ruO
Bänke ausgestellt werden);

b) an Werktagen:
Für die Plätze unter ä>weiter:

6. am Augusta-Viktoria-Tempel,
7. am Streckersloch, sog. Dachslöcher.

«aus den Plätzen unter 5 und 6 dürfen
keine Tische und Bänke ausgestellt wer.
den).

4. Die Platzgebrchr einschl. Reinigung, Uebcr-
wachung der Festplätze, sowie für Beseitigung --t-
waiger kleiner Beschädigungen wird wie folgt fest¬
gesetzt und ist an die Stodtbauptkaffe für Rech-
nun g des Wtziseamts zu zahlen.

a ) An Sonn , und gesetzlichen Feiertagen:
Für den G-lasberg, die Himmelswiese und den

Eichelgarten je 30 Jl,  für die Herreneichen 30 X
für den Distrikt Kohlheck 15 M.

-b) An Werktagen:
Für den Glasberg für den Tag 15 und für

alle Übrigen anfgesührten Plätze sür den Lrg
10 M.

Größere Beschädigungen der Plätze müssen
nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen besonder»
vergütet werden . Hterüber entscheidet der Magi,
(trat mit Ausschluß des Rechtswegesendgültig.

Mit dem Weldfeste etwa verbundene Lmrdor-
feitert (Musik, Tanz usw.), welche nach der Lusr-
barGeitssteuerovdnung hiesiger Stadt steuerpslich-
iig sin-d, find den Bestimmungen dieser Ordnung
entsprechend besonders anzumelden und zu ver¬
steuern.

Di« Gebühren sind im voraus an die Studl-
hauptkasse, die etwa fällige Lustbarkeitssteuer ist
im voraus an das Akziseamt,, Abfertigungsstelle
Neugasse 6 a, zu zahlen ; die Gobühren werden
mir zurückerstattet, wenn die Benutzung des
Platzes iiftolg« ungünstiger Witterung unterblei¬
ben _ _ _ _ _ __

Außerdem ist in den zutreffenden Fällen die
vevwirkte Scharckbetriebssteucr zur städtischo
Steuevkasse ebenfalls im voraus zu entrichten.

5. Die Erlaubnis zur Abhaltung eines Wald-
festes ftt mindestens drei Tage vor der Veran-
staltung ber der Akzisevevwaltungeinzuhol-n.

Dieselbe wird jedoch nur dann erteilt , wenn
lseitens des Antragstellers eine Bescheinigimg des
städtischen Feuevwehrkommandos, wonach d-rsekb-
stch verpflichtet, die Kosten der etwa ersor êrlicb
werdenden feuerpolizeilichen lleberwachuno zu
tragen , vorgelegt wird.

Mähr als Meirnal im Jahre wird üeiusetbe»
Verein die Erlaubnis zur Mchaltung eines Wald,
festes nicht erteilt .'

Die Hergobe eines Platzes zur Whaltung ei¬
nes Waldfestes kann ohne Angabe von Gründen
den verweigert werden.

6. Die Anweisung der Plätze erfolgt durch
das Akziseamt.

Vereine usw., sowie alle, welche im Walde la¬
gern , haben in allen Fällen den Anweisungen der
For st beamten , Feldhüter  und der mit
der 2lüfsichi etwa besonders betrauten Akzisebx-
amten unweigerlich Folge zu leisten (vergl. (l 9
des Feld - und Forstpolizeigesehes vom 1. Äkprrl
1880), sowie die bestehenden Vorschrfttenüber 'den
Schutz und di« Sicherheit des Waldes und der
Schonungen inne zu -halten (vergl. insbeso>rdere
§. 368 Nr. 6 des Re ichsstra me setzbuches, &§ 36 und
44 des Feld- und Forsipolizeigesetz.s , ijj 17 der
Regiecungspolizeiveroronung vom 4. Mar<, 1889).

7. Waldseste müssen in der Zeit vom 1. Juni
bis 1. September um ü Uhr abends, i.i der Wri-
gen Zeit um 8 ilhr 'abends beendet sein.

8. Die aus den unter 3 -r genannten P .ll̂ en'
etwa ausgestellten Tische und Bänke müssen am
folgenden Tage in der Frühe und falls
das Waldfest an einem Tage vor einem
Sonn - oder gesetzlichen Feiertag cbgehal-
ten wurde , am Abend desselben. Tages
wieder -entfernt werden. Auf dem dem Pulver¬
hause zu belegenen Teile des Föftplatzes„auf dem
Glasberg " dürfen Buden, in denen zekocht oder
gebrate?, wird , nicht aufgeftellt und Lanpwns ete.
nicht benutz, werden.

Wird diese Entfernung über den Vormittag
bzw. den Abend verzögert, so gehen die Tische und
Bänke in das Eig-entrim aer Stattvevwaltung
über, welche ermächtigt ist. ü!ber letztere frei nach
ihrem Ermessen zu verfügen. Etwaige Ersatzan¬
sprüche dritrer hat der Verein usw. oder derjenige,
welcher die Erlaubnis erwirkt ĥat, zu vertreten.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall, daß
die vorherige Einholung der Erlaubnis versäumr
sein sollte. In solchem Falle hat auch die Nach¬
zahlung der unter e festgesetzten Abgaben zu er¬
folgen.

WieKba-den, den 20. März 1910.
^ Der Magistrat.

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit
veröffentlicht.

Wiesbaden, den 30. Avril 1912.
34773 Städtisches Akziseamt.
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